
Liebe Langenbruggerinnen und Langenbrugger
Liebe Bärenwilerinnen und Bärenwiler

Wir laden Sie ganz herzlich ein zur
Bürger- und Einwohnergemeinde-Versammlung vom

Montag, 11. Dezember 2017
in die Revue/Erikaweg 1

Die Bürgergemeinde-Versammlung findet um 19.30 Uhr, die Einwohner-
gemeinde-Versammlung im Anschluss daran um 20.15 Uhr statt.

Zeigen Sie mit Ihrem Kommen das Interesse an unserem Dorf und damit Ihr Engagement
für ein attraktives und zukunftsorientiertes Langenbruck.

Freundliche Grüsse
NAMENS DES GEMEINDERATES

Hector Herzig, Gemeindepräsident

Christian Burkhardt, Gemeindeverwalter

Einladung
zur Bürger- und Einwohnergemeinde-Versammlung

Langenbruck, den 31.10.2017

Gemeindeverwaltung 4438 Langenbruck
Tel. 062 390 11 37, Fax 062 390 19 69, Gratis Tel. 0800 80 44 38
Öffnungszeiten: Mo. 08.15 – 11.45 Uhr, Di. ganzer Tag geschlossen, Mi. bis Fr. 08.15 – 11.45 Uhr,
Do. 16.00 – 18.30 Uhr
Homepage: www.langenbruck.ch, Mail: gemeinde@langenbruck.ch

Top of Baselland



Traktanden der Bürgergemeinde
1. Protokoll der Bürgergemeinde-Versammlung

vom 26. September 2017

2. Budget 2018

3. Verschiedenes

Bemerkung zu Traktandum Nr. 1
der Bürgergemeinde
Das Protokoll der Bürgergemeinde-Versammlung
vom 26. September 2017 ist im öffentlichen An-
schlagkasten bei der Gemeindeverwaltung oder
auch auf der Gemeindehomepage zur Einsicht-
nahme verfügbar.

Bemerkungen zu Traktandum Nr. 2
der Bürgergemeinde
Im Budget 2018 sind Einnahmen von CHF
179‘000.00 und Ausgaben von CHF 180‘695.00
geplant. Dies ergibt einen Ausgabeüberschuss
von CHF 1‘695.00. Wunschgemäss wird nur
noch eine Kurzfassung des Budgets gedruckt.
Der Originalvoranschlag für das Jahr 2018 steht
jeder Stimmbürgerin und jedem Stimmbürger
am Schalter der Gemeindeverwaltung zur Ein-
sichtnahme offen oder ist auf der Gemeindeho-
mepage zur Einsichtnahme verfügbar. Für
allfällige Fragen stehen Ihnen der Gemeindeprä-
sident, Hector Herzig, oder der Gemeindeverwal-
ter, Christian Burkhardt, gerne zur Verfügung.

Antrag: Der Gemeinderat bittet Sie, das Budget
2018 zu genehmigen.

Traktanden
der Einwohnergemeinde
1. Protokoll der Gemeinde-Versammlung

vom 27. Juni 2017

2. Budget 2018

3. Informationen über die Klausurtagung des
Gemeinderates

4. Der Gemeinderat informiert über die
laufenden Geschäfte und Projekte

5. Verschiedenes

6. Verabschiedung von Gemeinderat
Carlo Paganin mit anschliessendem Apéro

Bemerkung zu Traktandum Nr. 1
der Einwohnergemeinde
Das Protokoll der Einwohnergemeinde-Ver-
sammlung vom 28. Juni 2016 ist im öffentlichen
Anschlagkasten bei der Gemeindeverwaltung
oder auch auf der Gemeindehomepage zur Ein-
sichtnahme verfügbar.

Bemerkungen zu Traktandum Nr. 2
der Einwohnergemeinde

Im Budget 2018 sind Einnahmen von CHF
4‘357‘044.00 und Ausgaben von CHF
4‘456‘125.00 geplant. Dies ergibt ein Ausgaben-
überschuss von CHF 69‘111.00. Wunschgemäss
wird nur noch eine Kurzfassung des Budgets ge-
druckt. Der Originalvoranschlag für das Jahr
2018 steht jeder Stimmbürgerin und jedem
Stimmbürger am Schalter der Gemeindeverwal-
tung zur Einsichtnahme offen oder ist auf der
Gemeindehomepage zur Einsichtnahme verfüg-
bar. Für allfällige Fragen stehen Ihnen der Ge-
meindepräsident, Hector Herzig, oder der Ge-
meindeverwalter, Christian Burkhardt, gerne zur
Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Bemer-
kungen und Anträge des Gemeinderates, sowie
den Artikel in der Dorfzytig.

Antrag: Der Gemeinderat bittet Sie, das Budget
2018 zu genehmigen.





Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates
zum Budget 2018 der Bürgergemeinde Langenbruck
0220.3612.00 Für die gesamte Verwaltung bezahlt die Bürgergemeinde Langenbruck der

Einwohnergemeinde einen jährlichen Verwaltungsbeitrag von CHF 12’500.00.

7710.4240.00 Die Nachfrage für den Waldfriedhof bleibt verhalten. Wir rechnen im 2018 damit,
zwei Verträge abschliessen zu können.

8200.3119.00 Vorsteuerkürzung MWST. Diese Position hängt von verschiedenen Faktoren ab und
ist schwer zu budgetieren. Wir rechnen 2018 mit einem etwas tieferen Betrag von
CHF 1’000.00.

8200.3612.00 Die CHF 62‘000.00 setzen sich wie folgt zusammen: Revierbetreuung durch Revier-
förster/Forstteam CHF 35’000.00, Schutzwaldprojekte CHF 10‘000.00, Naturschutz-
projekte CHF 10’000.00 und Niederhalteflächen freischneiden CHF 7’000.00.

8200.3149.00 Hier rechnen wir mit folgenden Ausgaben: Unterhalt Holzschopf CHF 3‘000.00 und
für den Unterhalt der Maschinenwege CHF 5‘000.00.

8200.4250.00 Wir rechnen mit gleichbleibendem Holzerlös von CHF 90‘700.00. Der Betrag
setzt sich wie folgt zusammen: Verkauf von Stamm-, Brenn- und Industrieholz
CHF 50’700.00, Verkauf für die Schnitzelheizung Langenbruck CHF 25’000.00,
Verkauf für die Schnitzelheizung Liestal CHF 15’000.00.

8200.4631.00 Rückerstattungen durch den Kanton: Naturschutzkonzept 16/19 CHF 5’000.00,
Naturschutzprojekte CHF 10’000.00 und Schutzwald Projekt CHF 10‘000.00
= TOTAL CHF 25‘000.00.

8200.4632.00 Rückerstattung für das Waldrandkonzept der Einwohnergemeinde CHF 5’000.00,
für die Pflege der Wanderwege CHF 8’000.00 und für die Pflege der Waldwege
CHF 10‘000.00 = TOTAL CHF 23‘000.00.

Im Jahre 2018 rechnen wir mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1‘695.00.

Der Gemeinderat bittet die Versammlung, den Voranschlag für das Jahr 2018 zu genehmigen.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Hector Herzig, Gemeindepräsident Christian Burkhardt, Gemeindeverwalter

Langenbruck, 31.10.2017
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Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates
zum Budget 2018 der Einwohnergemeinde Langenbruck
Verwaltung

0220.3010 Am 1. November 2018 wird der/die neue Verwalter/In die Arbeiten beginnen.
Der Gemeinderat rechnet mit einer Übergabezeit von 2 Monaten. Dafür sind
einmalig CHF 20‘000.00 plus Sozialbeiträge von CHF 4‘966.00 budgetiert.

0220.3110 Durch die Digitalisierung des Telefonbetriebs auf den 1.1.2018 sind wir gezwungen,
unsere Telefonanlage zu erneuern. Dafür liegt eine Offerte von CHF 10‘000.00 vor.

0220.4910 Bei den internen Verrechnungen wurden bei der Sozialhilfebehörde und bei der
Wasserkasse die Beträge um je CHF 5‘000.00 gesenkt, da der Aufwand durch die
Verwaltung nicht mehr so hoch ist.

Öffentliche Sicherheit

1500.4200 Die Feuerwehr-Ersatzabgabe für das Jahr 2018 bleibt unverändert: 0.6 % vom
steuerbaren Einkommen.

Bildung

Alle Konten Insgesamt sind die Kosten für die Bildung (Schulleitung, Kindergarten, Primar-
schule, Musikschule, Schulhaus, Schulrat) mit CHF 1‘232‘625.00 leicht höher als
bei der Rechnung 2016 mit CHF 1‘164‘191.05. Dieser Budgetposten beinhaltet
zusätzlich die Erneuerung der defekten Fenster in der Turnhalle von
CHF 35'000.00.

Sport und Freizeit

3420.3110 Auf dem Spielplatz vor der Turnhalle müssen die in die Jahre gekommenen Spiel-
geräte ersetzt werden. Dafür werden CHF 12‘000.00 benötigt. Dieser Betrag wird
über zwei Jahre aufgeteilt. Somit werden für 2018 CHF 6‘000.00 budgetiert.

Gesundheit

4120.3635 Bei den Kranken- und Pflegebeiträgen zu Lasten der Gemeinde sind die Pflegstufen-
ansätze angepasst worden, und zusätzlich leben mehr Bewohnerinnen und Bewoh-
ner aus unserem Dorf in einer dieser Institutionen. Deshalb müssen die Ausgaben
um CHF 50‘000.00 auf total CHF 150‘000.00 erhöht werden. Dieser Betrag hängt
direkt mit der Anzahl Personen und den Pflegestufen zusammen.

Soziale Sicherheit

5320.3631 Bei den Ergänzungsleistungen für AHV-Bezüger sind die prognostizierten Beträge
von CHF 240‘000.00 auf CHF 190‘000.00 gesunken. Wenn man die neuen Ausga-
ben vom Konto 5350.3637 dazurechnet, verbleiben für die Gemeinde in etwa
gleich hohe Kosten.

5720.3637 Die Kosten für die Sozialhilfe werden 2018 voraussichtlich um CHF 100‘000.00
auf CHF 600‘000.00 abnehmen. Diese Kosten sind im Vorfeld schwierig zu berech-
nen, weil wir auf Zu- und Wegzüge keinen Einfluss haben. Die etwas kleinere, aber
immer noch hohe Anzahl Sozialhilfeempfänger, hat vor allem mit dem Angebot an
günstigem Wohnraum zu tun. Auch auf diesen Bereich kann der Gemeinderat
keinen Einfluss nehmen.

5720.4260 Bei den Rückzahlungen von Sozialleistungen wird mit einem Betrag von
CHF 320‘000.00 gerechnet. Somit ergeben sich Netto-Aufwendungen von
CHF 280‘000.00 nur für die Sozialhilfe.
Total sind für die Sozialhilfe und das Asylwesen netto CHF 387'995.00 budgetiert.
Vergleich Budget 2017: CHF 668‘987.00.

Werkhof, Strassen und Verkehr

6150. alle K Insgesamt ist der Aufwand für die Gemeindestrassen und den Werkhof für 2018
mit netto CHF 254‘774.00 budgetiert. Für dieses Jahr sind netto CHF 249‘497.00
vorgesehen. Diese Ausgaben bleiben stabil.



Wasserversorgung

7101 4240 Der Wasserzins verbleibt bei CHF 2.70 + MWST pro m3. Für jeden Wasserzähler
wird unverändert eine Miete von CHF 35.00 + MWST verrechnet. Pro Haushaltung
wird eine Grundgebühr wie bisher von CHF 145.00 + MWST in Rechnung gestellt.
Der Wasserverkauf ist angestiegen. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die
Rechnung ohne Ausgleich abschliessen wird. Neu sind erstmals Abschreibungen für
die Erneuerung der Wasserleitungen in der Schöntalstrasse, die Erneuerung der
Wasserkammern des Reservoirs Erzenberg und die Wasserleitung mit Holderbank
enthalten.

7201 3143 Die Abwassergebühr verbleibt auf dem im letzten Jahr gesenkten Preis von
CHF 2.45 + MWST pro m3. Dies ist möglich, weil die Abwasserkasse noch Reserven
aufweist, die im 2018 nochmals um CHF 110‘000.00 abgebaut werden. Die Ge-
meinde ist angehalten, diese Reserven langsam abzubauen und über eine reduzier-
te Abwassergebühr den Kundinnen und Kunden zurückzuerstatten. Nach dieser
Entnahme verbleiben weiterhin fast CHF 170‘000.00 in den Reserven.

Abfallbewirtschaftung und Beseitigung

7301 alle KontenFür die Abfallbeseitigung wird unverändert CHF 86‘840.00 budgetiert. Diese Kosten
sind nicht zu 100% durch die Einnahmen gedeckt. Es ist vorgesehen, ein kleines
Defizit von CHF 3‘240.00 mit den Reserven zu decken. Der Gemeinderat hat auch
bei der Abfallbewirtschaftung die Pflicht, die Abrechnung ausgeglichen zu gestal-
ten und die Gebühren entsprechend zu erheben. Da wir auch hier noch eine Reser-
ve von über CHF 30‘000.00 haben, verbleiben die Kehrichtmarken auf CHF 2.50
pro Stück. Wir gehören mit diesem Preis zu den preisgünstigsten Gemeinden in
Bezug auf die Kehrichtentsorgung.

Tourismus

8400.4240 Alle Gäste, welche das 12. Altersjahr erreicht haben inkl. Seminarteilnehmerinnen
und -teilnehmer, bezahlen pro Schlafstelle und Nacht eine Kurtaxe von CHF 1.00.
Die Jahrespauschale für die Ferienhäuser beträgt weiterhin CHF 50.00 pro Jahr und
Schlafstelle. Diese Taxen werden, unbesehen von den kantonalen Gästetaxen,
beibehalten. Leider sinken in letzter Zeit diese Einnahmen. Wir rechnen mit Ein-
nahmen von ca. CHF 12‘800.00.

Steuern

9100 4000 Das Budget 2018 wurde mit dem gleichbleibenden Gemeindesteuersatz für natür-
liche Personen über 54 % der Staatssteuer erstellt. Zudem rechnen wir mit einem
leicht steigenden Steuersubstrat von CHF 1‘358‘000.00 (Vorjahr CHF 1‘326‘000.00).

9100 4010 Der Steuersatz für das Jahr 2018 für juristische Personen beträgt unverändert 4.5 %
vom steuerbaren Einkommen und 2.75 % vom steuerbaren Vermögen.

Finanz- und Lastenausgleich

9300.4621 Gemäss der neuen Finanzausgleichsverordnung wird uns eine „Sonderlastenab-
geltung Bildung“ über CHF 230‘000.00 vergütet. Dazu kommt eine „Sonderlasten
abgeltung“ über CHF 167‘000.00 für die Aufwendungen der Nicht-Siedlungsfläche
und andere Abgeltungen.

9300.4631 Für die 6. Klasse wird vom Kanton ein Kompensationsbeitrag von CHF 100‘000.00
überwiesen.

9300.4622.01 Wegen dem Wegfall des Zusatzbeitrages über CHF 200‘000.00 erhalten wir im
2. Jahr nach diesem Entscheid des Kantons nur noch einen Übergangsbeitrag von
CHF 25‘946.00. Dieser Betrag wird sich im kommenden Jahr noch einmal reduzie-
ren und im Budget 2020 ganz wegfallen.



9300 4622 Der vom „Statistischen Amt Baselland“ prognostizierte horizontale Finanzausgleich
von CHF 1'111‘471.00 wird laut Hochrechnung des Kantons leicht tiefer als in der
Rechnung 2016 ausfallen. Diese Zahl hängt mit der wirtschaftlichen Entwicklung
resp. der Steuerkraft der Gebergemeinden und unserer Gemeinde zusammen.

Schuldzinsen

9610.3406 Obwohl die Kredite bei der Postfinance und bei der SUVA auf CHF 7,1 Mio. ge-
stiegen sind, sind die Schuldzinsen mit CHF 30‘400.00 leicht weniger hoch als in
der Rechnung 2016. Der Grund sind die extrem tiefen Zinssätze für Kommunal-
kredite. Durch die guten Abschlüsse der letzten Jahre können wir in diesem Jahr
CHF 500'000.00 Schulden abbauen.

Liegenschaften im Finanzvermögen

9630.3140.05 Bei der Schöntalstrasse 1 muss die uralte Ölheizung ersetzt werden. Es liegt eine
Offerte für CHF 25‘000.00 vor.

Investitionsrechnung (noch laufende Kredite)

2170.5030 Die an der EGV vom 16.9.14 beschlossene Investition für die Erneuerung des
Schulhausplatzes beträgt CHF 365‘000.00. Der Kredit wird 2018 abgeschlossen.

2170.5040.01 Für die „Möblierung“ des Schulhausplatzes wurde an der EGV vom 17.12.2015
CHF 80‘000.00 gesprochen. Diese Arbeiten sind im Gange und der Kredit wird
2018 abgeschlossen.

6150.5010.01 Im Zusammenhang mit der Sanierung des ersten Teils der Dürstelstrasse hat die
EGV vom 7.12.2016 einen Kredit von CHF 90‘000.00 gesprochen. Die Arbeiten sind
im Gange und der Kredit wird 2018 abgeschlossen.

6150.5030.00 Für die Dorfplatz-Erneuerung (ehemals Postplatz) sind an der EGV unter dem Titel
„Erneuerung Dorfdurchfahrt“ vom 16.9.14 CHF 285‘000.00 genehmigt worden.
Diese Arbeiten sind im Gange. Der Kredit wird im 2018 abgeschlossen.

7101.5030.01 Für die Erneuerung der Schmutz- und Sauberwasserleitung in der Hauptstrasse sind
an der EGV vom 25.6.15 CHF 500‘000.00 genehmigt worden. Diese Arbeiten sind
fast beendet. Der Kredit wird im 2018 abgeschlossen.

7101.5030.03 Für die Sanierung der beiden Reservoir-Kammern des Reservoirs Erzenberg hat die
EGV am 17.12.2015 einen Kredit von CHF 120‘000.00 gesprochen. Dieser Kredit
ist mit CHF 101‘939.05 abgeschlossen.

7101.5030.00 Der Kredit von CHF 650‘000.00 für Erneuerung der Wasserleitung in der Schöntal-
strasse wurde an der EGV vom 16.9.2014 genehmigt. Diese Arbeiten sind beendet
und vom Kredit sind per dato CHF 457‘581.00 ausgegeben. Es fehlen noch Rech-
nungen. Die Abrechnung wird das Budget voraussichtlich unterschreiten.

7201.5030.01 Im Zusammenhang mit der Sanierung Dürstelstrasse wurde für die Verlegung und
Erneuerung des Abwasserkanals an der EGV vom 7.12.2016 ein Kredit von
CHF 80‘000.00 bewilligt. Diese Arbeiten sind im Gange. Der Kredit wird 2018
abgeschlossen

7101.5030.04 Für ein GWP-Wasserversorgungsprojekt hat die EGV vom 17.12.2015 einen Kredit
von CHF 30‘000.00 genehmigt. Bis jetzt sind CHF 32‘144.55 abgerechnet. Der
Kredit wird bis Ende 2017 abgeschlossen.

7301.5040.00 An der EGV vom 16.9.15 wurde für die Erneuerung der Wertstoffsammelstelle beim
ehemaligen Bider-Parkplatz ein Kredit von CHF 120‘000.00 genehmigt. Diese Arbei-
ten werden Ende 2017 oder sogar erst 2018 zur Ausführung kommen.



Neue Kreditanträge

6150.5010.02 Im Zusammenhang mit dem Sammelprojekt Güterwege plant der Gemeinderat,
die marode Dürrenbergbrücke zu sanieren. Dank der Vorstudie Entwicklungskon-
zept Landwirtschaft und Landschaft, sind diese Arbeiten subventionsberechtigt.
Die Gesamtkosten über CHF 150'000.00 werden aufgeteilt in CHF 67'500.00 Bund
und Kanton und CHF 82'500.00 Gemeinde. Diese Brücke gehört der Einwohnerge-
meinde Langenbruck.

6150.5010.04 Im Zusammenhang mit dem Sammelprojekt Güterwege plant der Gemeinderat,
den maroden Strassenabschnitt zum Hof Kehr zu sanieren. Dank der Vorstudie
Entwicklungskonzept Landwirtschaft und Landschaft. sind diese Arbeiten subven-
tionsberechtigt und die Gemeinde muss Kosten in der Höhe von CHF 50‘000.00
abzüglich der Subventionen von CHF 22‘500.00 = Netto CHF 27‘500.00 überneh-
men. Dieser Strassenabschnitt gehört der Einwohnergemeinde Langenbruck.

6150.5060 Anschaffung eines Kleinbaggers zum Preis von CHF 25‘000.00. Der Werkhof macht
immer mehr Unterhaltsarbeiten in Eigenregie. Mietbagger sind nicht günstig und
teilweise auf den benötigten Termin schwer zu kriegen. Deshalb möchte der Ge-
meinderat einen eigenen Kleinbagger anschaffen. Dadurch können wir viele Grab-
arbeiten selber erledigen und wir sparen dadurch viel Geld. Zudem können die
Kosten des Baggers durch Weitervermietung reduziert werden.

7101.5030.06 Erneuerung der Wasserleitung bei der Sanierung des Strassenabschnitts Schöntal-
strasse Bider-Baracke – Hauptstrasse. Kredit über CHF 350‘000.00. Da der Kanton
2018/2019 den Restabschnitt der Schöntalstrasse komplett erneuern wird, bietet
sich auch hier die einmalige Chance, unsere alten Wasserleitungen zu ersetzen.

7301.5060 Anschaffung eines umgebauten Ladewagens zur Leerung des Grüngutes
(CHF 7‘500.00). Dazu beschaffen wir spezielle Plastikcontainer für alle Abonnen-
tinnen und Abonnenten des Grüngutabfuhr-Services (CHF 7‘500.00). Der Saison-
preis wird sich von CHF 120.00 auf CHF 130.00 erhöhen, so dass diese Ausgaben
amortisiert werden können.

Für das Jahr 2018 rechnet der Gemeinderat mit einem Ausgabenüberschuss von
CHF 69‘111.00.

Der Gemeinderat bittet die Versammlung, den Voranschlag mit den neuen Kreditbegehren in der
Höhe von CHF 590‘000.00 für das Jahr 2018 zu genehmigen.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Hector Herzig, Gemeindepräsident Christian Burkhardt, Gemeindeverwalter

Langenbruck, 31.10.2017



Steuerfüsse, Gebühren und Feuerwehrersatzabgabe für 2017
Steuerfuss für natürliche Personen 54% der Staatssteuer

Ertragssteuer juristische Personen 4,5% des Ertrags

Kapitalsteuer juristische Personen 0,275% des Kapitals

Wasserzins CHF 2.70 + MwSt. pro m3

Jährliche Grundgebühr pro Haush CHF 145.00 + MwSt.

Jährliche Wasserzählermie CHF 35.00 + MwSt.

Abwassergebühren CHF 2.45 + MwSt. pro m3

Kehrichtmarke 35-Liter Sack CHF 2.50

Plastik-Sammelsack CHF 2.20

Hundegebühr für den ersten Hund CHF neu 120.00

Hundegebühr für weitere Hunde CHF 120.00 je Hund

1. Hofhund Gratis

Feuerwehrersatzabgabe 0.60% vom steuerbaren Einkommen




